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  GZ. RV/1435-W/06 
 

Berufungsentscheidung 
Der Unabhängige Finanzsenat hat über die Berufung des A.B., vertreten durch Dr.T., gegen 

den Bescheid des Finanzamtes XY betreffend Einkommensteuer für das Jahr 2003 ent-

schieden: 

Die Berufung wird als unbegründet abgewiesen. 

Der angefochtene Bescheid bleibt unverändert. 

Entscheidungsgründe 

Der Berufungswerber (idF Bw) war Inhaber eines Zweiradfachgeschäftes.  

In seiner Einkommensteuererklärung für das Streitjahr (2003) machte der Bw auf Grund eines 

Schuldnachlasses der *bank AG unter Kennzahl 386 „Gewinne aus einem Schuldnachlass auf 

Grund eines gerichtlichen Ausgleiches, eines Zwangsausgleiches oder aus anderen Gründen“ 

einen „Sanierungsgewinn“ geltend.  

Im angefochtenen Einkommensteuerbescheid verweigerte das Finanzamt die Berücksichtigung 

dieses Schuldnachlasses als Sanierungsgewinn, wobei es zur Begründung ausführte: 

„Die Abgabenbehörde kann gemäß § 206 [lit] b BAO von der Festsetzung von Abgaben ganz 
oder teilweise Abstand nehmen, soweit im Einzelfall mit Bestimmtheit anzunehmen ist, dass 
der Abgabenanspruch nicht durchsetzbar sein wird. In Sanierungsfällen sind die sachlichen 
Voraussetzungen für die Anwendung des § 206 [lit] b BAO Sanierungsbedürftigkeit, Sanie-
rungsabsicht und Sanierungsmöglichkeit. Nur fortbestehende Unternehmen fallen daher unter 
den Anwendungsbereich obiger Gesetzesstelle.  

Im gegenständlichen Fall wurde im Jahresabschluss 2003 die Steuerfreiheit für einen außer-
gerichtlichen Schuldnachlass i.H. von € 118.951,16 beantragt. Da das Unternehmen jedoch 
mit 21.10.2004 eingestellt, und somit weder saniert noch fortgeführt worden ist, liegen die 
Voraussetzungen für die Anwendung des § 206 [lit] b BAO nicht vor. Aus oben angeführten 
Gründen ist auch die Regelung des § 2 Abs 2 b lit 2 EStG 1988 nicht anwendbar.“  
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In der gegen diesen Bescheid erhobenen Berufung führte der Bw durch seinen steuerlichen 

Vertreter aus: 

„Im Rahmen der Abgabe der Einkommensteuererklärung 2003 wurde ein Sanierungsgewinn in 
Höhe von € 118.951,16 zum Ansatz gebracht. Da der Sanierungsgewinn höher ist als die 
Einkünfte aus Gewerbebetrieb (€ 79.250,41) sollte ein Sanierungsgewinn in Höhe von 
€ 79.250,41 wirksam werden. 

Der Sanierungsgewinn bezieht sich auf einen Forderungsverzicht der *bank T.. Durch die 
Schuldübernahme der **bank (***bank) verzichtete die *bank T.. auf insgesamt 
€ 118.951,16 zum Zweck der Sanierung des Unternehmens. Die Übernahme der 
Bankverbindlichkeiten seitens der **bank erfolgte nur aufgrund eines von meinem Mandanten 
vorgelegten Sanierungsplanes. Ohne ein Sanierungskonzept wäre es nicht möglich gewesen, 
dass die **bank den Restbetrag der Schulden übernimmt, da die Absicherung der Bank 
mittels dinglicher Sicherheiten - zB Hypothek - (abgesehen von der Sicherstellung der Waren) 
nicht möglich war, da nicht vorhanden. Somit vertraute man ganz auf den Sanierungsplan. 

Der Sanierungsplan hatte folgende Eckpfeiler: 

• Abbau der Personalkosten: der Werkstättenarbeiter wurde gekündigt; der_Bw wird 
vermehrt in der Werkstätte eingesetzt; 

• Reduktion der hohen Mietkosten: dies wurde durch den Umzug der Geschäftsräumlichkei-
ten von der *straße 11 in die **straße 74 erreicht 

• Diversifizierung des Leistungsangebotes; z.B.: 

• Aufnahme von KTM-Motorrädern in die Produktpalette 

• Aufnahme von Motorrollern 

• Auflassen von Produktlinien mit rückläufigen Umsätzen 

• Etc 

• Etc 

Gem § 36 EStG werden Sanierungsgewinne, die aufgrund eines Ausgleichs anfallen, beson-
ders besteuert. Für außergerichtliche Sanierungen findet sich die entsprechende Regelung in 
der Bundesabgabenordnung (§ 206 [lit] b BAO). Gem § 206 [lit] b BAO kann die Abgabenbe-
hörde von der Festsetzung von Abgaben ganz oder teilweise Abstand nehmen, soweit im Ein-
zelfall auf Grund der Abgabenbehörde zur Verfügung stehenden Unterlagen und der durch-
geführten Erhebungen mit Bestimmtheit anzunehmen ist, dass der Abgabenanspruch nicht 
durchsetzbar sein wird. 

Die Abgabenbehörde hat von der Anwendung des § 206 [lit] b BAO iZm § 36 EStG nicht 
Gebrauch gemacht, da die sachlichen Voraussetzungen für die Anwendung des § 206 [lit] b 
BAO, das wären Sanierungsbedürftigkeit, Sanierungsabsicht und Sanierungsmöglichkeit, nicht 
vorlägen. 

In § 36 Abs 1 EStG werden Sanierungsgewinne als Gewinne, die durch Vermehrung des Be-
triebsvermögens infolge eines gänzlichen oder teilweisen Erlassens von Schulden zum Zwecke 
der Sanierung entstanden sind, definiert. Der von der *bank T.. erfolgte Schuldnachlass und 
die gleichzeitige Übernahme der Restverbindlichkeit durch die **bank erfolgte in 
Sanierungsabsicht. Insbesondere die Übernahme der Schulden durch die **bank konnte 
nur unter der Bedingung der Sanierungsabsicht und unter Begleitung von allgemeinen 
Sanierungsmaßnahmen erfolgen. Die Maßnahmen waren geeignet, den Betrieb vor dem 
Zusammenbruch zu bewahren und wieder ertragsfähig zu machen. 

Folgende Voraussetzungen sind im konkreten Fall gegeben:  
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1. Schulderlass 
2. Zum Zwecke der Sanierung 

1 zu „Schulderlass" 

Der Sanierungsgewinn war auf den Erlass von Verbindlichkeiten (*bank T..) zurückzuführen. 
Dieses Kriterium wurde im konkreten Fall jedenfalls erfüllt. 

2 zu „Zwecke der Sanierung" 

Der Schuldnachlass erfolgte einzig und alleine zum Zwecke der Sanierung. 

Die nachfolgenden Punkte erläutern die Zwecke der Sanierung des Betriebes „Bw.": 

2.1 allgemeine Sanierungsmaßnahme 

Der Schuldnachlass wurde ausschließlich zum Zwecke der Sanierung gewährt. Folgende Ar-
gumente sind hier anzuführen: 

Es ist hier von einer allgemeinen Sanierungsmaßnahme zu sprechen, da die Mehrheit der 
Gläubiger (die *bank war Mehrheitsgläubiger) auf Ihre Schulden verzichtet hat. Auch der 
Nachlass eines einzigen (Haupt-)Gläubigers genügt, wenn der Schulderlass in seiner Wirkung 
einer allgemeinen Sanierungsmaßnahme gleich kommt (E 15.5.1997, 95/15/0152; 1998 63; E 
20.4.1999, 98/14/0120, 1999, 649). 

1. Die *bank T.. hätte einem Schuldnachlass ohne Sanierungsabsicht nicht zugestimmt. Hätte 
die *bank keine Sanierungsmöglichkeit gesehen, so wäre von ihr - mangels Sicherheiten - der 
Konkursantrag gestellt worden. 

2. Die **bank hätte, ohne Sanierungsabsicht- und -möglichkeit bzw ohne Sanierungskonzept 
(mangels Sicherheiten) - der Schuldübernahme nicht zugestimmt. 

Der Schuldnachlass war ein wesentlicher Eckpfeiler im Rahmen des allgemeinen Sanierungs-
projektes. Es wurde versucht, eine außergerichtliche Einigung, unter Berücksichtigung von 
weiteren Sanierungsmaßnahmen, mit dem Hauptgläubiger zu erzielen. 

Das Kriterium der allgemeinen Sanierungsmaßnahme ist im konkreten Fall erfüllt worden. 

2.2 Sanierungsbedürftigkeit 

Der Betrieb meines Mandanten wäre ohne Schulderlass nicht in der Lage gewesen, seinen 
Verpflichtungen nachzukommen und stand daher vor dem wirtschaftlichen Zusammenbruch. 
Sowohl Illiquidität als auch Überschuldung lagen vor. Weder im Privatvermögen noch im Son-
derbetriebsvermögen waren Werte zur Abwendung eines bevorstehenden Zusammenbruchs 
vorhanden. 

Das Kriterium der Sanierungsbedürftigkeit ist im konkreten Fall „Bw" offensichtlich erfüllt. 

2.3 Sanierungsabsicht 

Der Schuldnachlass der *bank erfolgte lediglich in Sanierungsabsicht. Widrigenfalls hätte die 
*bank einen Konkursantrag einreichen müssen. Verstärkt wird das Argument durch die 
Übernahme der Schulden durch die **bank. Ohne Sanierungsabsicht hätte die **bank die 
Verbindlichkeiten wohl nicht übernommen. 

Auch das Kriterium der Sanierungsabsicht ist im Fall „Bw" gegeben. 

2.4 Sanierungseignung 

Es lag im Rahmen des Betriebes Sanierungsfähigkeit vor. Es bestand die Möglichkeit, den 
Betrieb vor dem Zusammenbruch zu bewahren und wieder ertragsfähig zu machen. Das Un-
ternehmen blieb durch die Sanierung als Wirtschaftsfaktor erhalten. Zwar wurde der Betrieb 
extensiv rationalisiert, beispielsweise wurden die Mitarbeiter gekündigt und der Mietvertrag 
des neuen Geschäftslokals beendet, doch besteht der Betrieb - in kleinerem Rahmen als frü-
her - weiter. Es werden nach wie vor Motorräder / Mopeds repariert bzw gebrauchte und neue 
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Motorräder verkauft. Die im Bescheid angeführte Einstellung des Unternehmens mit 
21.10.2004 kann nicht nachvollzogen werden. Beispielsweise wurden in den Monaten März 
und April 2005 Umsätze getätigt (siehe U 3/05: € 721,84 (Zahllast); U 4/05: € 1.939,84 (Zahl-
last), etc.). Eine Meldung an das Finanzamt betreffend Einstellung des Betriebes „Bw." liegt 
ebenfalls nicht vor.  

Das Unternehmen hat sich nicht aufgelöst bzw eingestellt und befindet sich nicht in Abwick-
lung. Das Unternehmen bleibt voraussichtlich ertragsfähig. 

Somit ist auch das vierte maßgebliche Kriterium erfüllt. 

Entscheidungsantrag 

Aufgrund der oben dargestellten Berufungsbegründung - alle Kriterien der Sanierung im Zu-
sammenhang mit § 206 [lit] b BAO bzw § 36 EStG erfüllt sind - stelle ich daher den 

Antrag 

den angefochtenen Bescheid insoweit abzuändern, als der Sanierungsgewinn in Höhe von 
€ 118.951,16 zu berücksichtigen sei. Insofern ergibt sich eine Einkommensteuernachforde-
rung Höhe von € 15.534,75 (statt der im angefochtenen Bescheid ausgewiesen € 31.069,51).“ 

Das Finanzamt richtete in weiterer Folge im Mai 2006 folgenden Vorhalt an den Bw: 

„In der Berufung gegen den Einkommensteuerbescheid 2003, eingebracht am 30.11.05 vom 
Wirtschaftstreuhänder Mag. M.S. wird angeführt, dass Ihre unternehmerische Tätigkeit 
weiterbetrieben wird. In der Berufung gegen die Bescheide betreffend Umsatz-
steuerfestsetzungen 1-2/2005 und 6-11/2005, eingebracht am 28.3.2006 von den Rechtsan-
wälten Dr. A. und Dr. B. wird angeführt, dass in diesen Zeiträumen das Unternehmen bereits 
geschlossen war. Es wird um Klärung des Sachverhaltes ersucht.“  

In einem Aktenvermerk vom 31.5.2006 wird dazu festgehalten: 

„Laut Anruf des Pflichtigen (29.5.2006) gibt dieser an, am 2.11.2004 seinen Gewerbebetrieb 
zur Gänze eingestellt zu haben.“ 

In einem Schreiben des Rechtsanwaltes Dr. A. an das Finanzamt vom 31.5.2006 mit dem 

Betreff „Konkurs Bw. “ wird dazu ausgeführt: 

„Zu Ihrer Anfrage vom 8.5. d.J. teile ich, namens des von mir vertretenen Bw. mit, dass mein 
Mandant, wie in der von mir eingebrachten Berufung ausgeführt, seine unternehmerische 
Tätigkeit in den verfahrensgegenständlichen Zeiträumen bereits abgeschlossen hatte.“ 

Bereits in einem Schreiben vom 21.10.2004 an das Finanzamt hatte der Bw ausgeführt: 

„Sehr geehrte Damen und Herren! 

Mit heutigem Datum sehen wir uns aus wirtschaftlichen Gründen gezwungen, den Nichtbe-
trieb unseres Betriebes zu melden. 

Über weitere Maßnahmen werden wir Sie so bald als möglich informieren.“ 

Aus einem aktenkundigen Schreiben („Ruhendmeldung“) der Wirtschaftskammer Niederöster-

reich ergibt sich, dass der Bw dieser mit Schreiben vom 20.10.2004 den Nichtbetrieb seiner 

Gewerbeberechtigung für sein Unternehmen an der Adresse **straße 74 angezeigt hatte. 
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Das Finanzamt erließ eine abweisende Berufungsvorentscheidung, in welcher es dem Bw 

vorhielt:  

„Laut Ihren Angaben vom 29.5.2006 wurde der Gewerbebetrieb am 2.11.2004 zur Gänze ein-
gestellt. Im übrigen wird auf die Begründung zum Erstbescheid hingewiesen. Die Berufung 
war aus oben angeführten Gründen spruchgemäß abzuweisen.“ 

Der Bw beantragte die Entscheidung über die Berufung durch die Abgabenbehörde zweiter 

Instanz, ohne sich inhaltlich zu den Ausführungen in der Berufungsvorentscheidung zu 

äußern. 

Anlässlich der Vorlage der Berufung an den Unabhängigen Finanzsenat führte das Finanzamt 

in seinem Vorlagebericht ua aus: 

„Zur Frage der Einstellung des Betriebes des Abgabepflichtigen ist folgendes anzuführen: Mit 
Schreiben vom 21. Oktober 2004 (siehe Dauerbelege Blatt Nr. 5) hat der Abgabepflichtige 
persönlich dem ho. Finanzamt mitgeteilt, dass er aus wirtschaftlichen Gründen gezwungen ist, 
den Nichtbetrieb seines Betriebes zu melden. Die Einstellung des Betriebes zu diesem Stichtag 
wurde vom Abgabepflichtigen nochmals in einem Telefonat am 29. Mai 2006 (siehe Ak-
tenvermerk vom 31. Mai 2006, Blatt 33103/E) bestätigt. 

In der Berufung gegen die Bescheide über die Festsetzung der Umsatzsteuer für die Monate 
Jänner und Feber 2005 vom 28. März 2006 hat der aktuelle Vertreter des Abgabepflichtigen in 
der Begründung ausgeführt, dass das vormals vom Abgabepflichtigen geführte Unternehmen 
zum gegenständlichen Zeitpunkt (Jänner und Feber 2005) bereits geschlossen war. 

Aufgrund dieser Unterlagen ist das ho. Finanzamt in seiner Begründung des Einkommensteu-
erbescheides 2003 zu Recht von der Einstellung des Betriebes zum 21. Oktober 2004 ausge-
gangen. 

Voraussetzung für einen Sanierungsgewinn war das Vorliegen 
• der Sanierungsbedürftigkeit des Not leidenden Unternehmens, 
• von Gläubigermaßnahmen, 
• der Sanierungsabsicht der Gläubiger, 
• von Sanierungshandlungen und 
• der Sanierungsfähigkeit (Gesundungsmöglichkeit). 

Kennzeichen für die Sanierungsfähigkeit ist die Möglichkeit, den Betrieb vom dem Zusam-
menbruch zu bewahren und wieder ertragsfähig zu machen. Kriterien sind laut herrschender 
Rechtsmeinung (siehe Rz 7258 ff EStR; Tz 8 zu § 36 ESt-Kommentar 
Wiesner/Atzmüller/Grabner/Leitner/Wanke; Tz 7 zu § 36 ESt-Kommentar Hofstätter/Reichel) 
die zukünftigen Betriebsergebnisse, die Entwicklung des Kapitalkontos, der Grad der Ver-
schuldung sowie die Höhe der stillen Reserven. 

Gegen die Sanierungseignung spricht eine Betriebseinstellung nach der versuchten Sanierung, 
das Unterbleiben der Ertragsfähigkeit, das Eintreten weiterer Verluste, ein Missverhältnis 
zwischen den flüssigen Mitteln und der weiter bestehenden Schuldenlast. 

Für das ho. Finanzamt unstrittig ist, dass der Abgabepflichtige seinen Betrieb nach versuchter 
Sanierung (Forderungsverzicht der *bank T.. im Jahr 2003) aus wirtschaftlichen Gründen mit 
21. Oktober 2004 eingestellt hat. 

Nach versuchter Sanierung sind weitere Verluste eingetreten. Die vom Abgabepflichtigen vor-
gelegte Saldenliste zum 31.12.2004 weist einen Verlust von € 51.989 aus. 

Ein Vergleich der Bilanzwerte 2002 und 2003 sowie der Saldenliste 2004 zeigt folgende Ent-
wicklung der flüssigen Mittel und der Bankverbindlichkeiten: 
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 2002 2003 2004
Kassa 1.155,30 1.660,30 4.141,00
Betriebskonto 1.478,05 5.066,74 4.189,00
Summe flüssige Mittel 2.633,35 6.727,04 8.330,00
Bankverbindlichkeiten 266.790,28 184.623,28 204.707,00

Dieser Vergleich zeigt, dass einerseits ein krasses Missverhältnis zwischen flüssiger Mittel und 
der weiter bestehenden Schuldenlast besteht. Andererseits ist ersichtlich, dass die Bank-
verbindlichkeiten nach im Jahr 2003 erfolgtem Schuldnachlass im Jahr 2004 wieder steigende 
Tendenz aufweisen. Dies spricht nach Ansicht des ho. Finanzamtes eindeutig gegen die Sa-
nierungseignung des Forderungsverzichtes der *bank T im Jahr 2003. 

Das ho. Finanzamt sieht anhand der vorstehenden Ausführungen keinen Anlass von der an-
gewandten Rechtsmeinung abzuweichen. Es wird daher ersucht, die gegenständliche Beru-
fung als unbegründet abzuweisen.“ 

Über die Berufung wurde erwogen: 

Beweis wurde erhoben durch Einsichtnahme in den Veranlagungsakt des Finanzamtes sowie 

die darin enthaltenen Urkunden insbesondere ein Schreiben des Bw an das Finanzamt vom 

21.10.2004 betreffend „Nichtbetrieb“ seines Betriebes, ein Schreiben der Wirtschaftskammer 

Niederösterreich vom 22.10.2004 betreffend Ruhendmeldung des Betriebes des Bw ab 

21.10.2004, den Vorhalt des Finanzamtes an den Bw vom Mai 2006 sowie den Aktenvermerk 

über einen Anruf des Bw betreffend diesen Vorhalt vom 31.5.2006, die Saldenlisten betreffend 

das Jahr 2004, die Jahresabschlüsse betreffend die Jahre 2002 und 2003, ein Schreiben des 

Rechtsanwaltes Dr. W.A. (Vorhaltsbeantwortung) an das zuständige Finanzamt vom 

31.5.2006 betreffend Konkurs des Bw (Dauerbelege) sowie durch einen Ausdruck aus der 

Insolvenzdatei des Bundesministeriums für Justiz zur Zahl n_S_nn/05n. 

Danach steht folgender Sachverhalt fest: 

Der Bw war Inhaber eines Zweiradfachgeschäftes in T.. . Im Verlauf des Jahres 2003 ließ die 

*bank T.. den Bw Schulden von € 118.951,16 nach. 

Der Bw kündigte den/die Mitarbeiter und verlegte sein Geschäftslokal von der Adresse *straße 

11 an die Adresse **straße 74. 

Zu einem nicht mehr exakt feststellbaren Zeitpunkt im Herbst 2004 (20.10.2004 / 21.10.2004 

/ 2.11.2004) stellte der Bw seinen Betrieb vollständig ein.  

Ein Vergleich der Bilanzwerte der Jahre 2002 und 2003 sowie der Saldenliste des Jahres 2004 

zeigt folgende Entwicklung der flüssigen Mittel und der Bankverbindlichkeiten: 

 2002 2003 2004
Kassa 1.155,30 1.660,30 4.141,00
Betriebskonto 1.478,05 5.066,74 4.189,00
Summe flüssige Mittel 2.633,35 6.727,04 8.330,00
Bankverbindlichkeiten 266.790,28 184.623,28 204.707,00
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Am 19.1.2006 wurde betreffend den Bw ein Schuldenregulierungsverfahren eröffnet. Dieses 

Schuldenregulierungsverfahren wurde nach rechtskräftiger Bestätigung des am 27.3.2006 

angenommenen Zahlungsplanes mit Beschluss des zuständigen Gerichtes vom 20.6.2006 

aufgehoben. 

Diese Feststellungen gründen sich auf die angeführten Beweismittel sowie auf folgende 

Beweiswürdigung: 

Die Feststellungen betreffend die vollständige Einstellung des Betriebes gründen sich auf die 

diesbezüglichen Angaben des Bw gegenüber dem Finanzamt (AV vom 31.5.2006 sowie die 

Vorhaltsbeantwortung des Rechtsanwaltes Dr. A. vom 31.5.2006 und das Schreiben der 

Wirtschaftskammer Niederösterreich („Ruhendmeldung“). Hinzu kommt, dass der Bw in 

seinem Vorlageantrag der diesbezüglichen Feststellung des Finanzamtes in der Berufungs-

vorentscheidung nicht entgegen getreten ist. 

Die Feststellungen über die Entwicklung der flüssigen Mittel und der Bankverbindlichkeiten in 

den Jahren 2002 bis 2004 gründen sich auf den unwidersprochen gebliebenen Vorlagebericht 

des Finanzamtes sowie die bezughabenden Bilanzen und die Saldenliste betreffend das Jahr 

2004. 

Die Feststellung über die Höhe der nachgelassenen Schulden gründet sich auf das Vorbringen 

des Bw in seinen Schriftsätzen sowie auf den Jahresabschluss für das Jahr 2003.  

Die Feststellungen über das Schuldenregulierungsverfahren gründen sich auf den Ausdruck 

aus der Insolvenzdatei. 

Rechtlich folgt daraus: 

Gemäß § 36 EStG 1988 waren ursprünglich bei der Ermittlung des Einkommens jene Einkom-

mensteile auszuscheiden, die durch Vermehrungen des Betriebsvermögens infolge eines 

gänzlichen oder teilweisen Erlasses von Schulden zum Zwecke der Sanierung entstanden 

waren. Mit dem Strukturanpassungsgesetz 1996, BGBl Nr 201, ist § 36 EStG 1988 mit Wirkung 

ab der Veranlagung für das Jahr 1998 entfallen. Ab 1998 waren Sanierungsgewinne daher wie 

laufende Gewinne zu behandeln und dem Tarif zu unterwerfen. 

Mit dem BGBl I Nr 71/2003 wurden ab 21.8.2003 in § 36 EStG neuerlich Regelungen für den 

Sanierungsgewinn getroffen. Dieser bestimmte in der im Streitjahr geltenden Fassung: 

(1) Zu den Einkünften gehören Sanierungsgewinne, das sind Gewinne, die durch Vermehrun-
gen des Betriebsvermögens infolge eines gänzlichen oder teilweisen Erlasses von Schulden 
zum Zwecke der Sanierung entstanden sind. 
(2) Sind im Einkommen Sanierungsgewinne enthalten, die durch Erfüllung der Ausgleichs-
quote nach Abschluss eines gerichtlichen Ausgleichs im Sinne der Ausgleichsordnung oder 
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eines Zwangsausgleiches (§§ 140ff Konkursordnung) entstanden sind, so gilt für die Berech-
nung der Steuer Folgendes: 
1. Es ist die rechnerische Steuer sowohl einschließlich als auch ausschließlich der Sanie-
rungsgewinne zu ermitteln. 
2. Der Unterschiedsbetrag ist mit jenem Betrag anzusetzen, der sich aus der Anwendung des 
Prozentsatzes des Forderungsnachlasses (100% abzüglich Ausgleichsquote) ergibt. 
3. Das Ergebnis ist von der nach Z 1 ermittelten Steuer einschließlich der Sanierungsgewinne 
abzuziehen. 

In dem auf Erwirken einer abgabenrechtlichen Begünstigung gerichteten Verfahren liegt es 

am Abgabenpflichtigen, einwandfrei das Vorliegen jener Umstände darzulegen, auf welche die 

in § 36 EStG 1988 gelegene Begünstigung gestützt werden kann (zB VwGH 28.4.2004, 

98/14/0196). 

Nach der Aktenlage steht nicht fest, ob der Schuldnachlass durch die *bank vor oder nach 

Inkrafttreten des § 36 EStG in der ab 21.8.2003 anzuwendenden Fassung erfolgte. Eine 

nähere Feststellung dieses Zeitpunktes ist jedoch aus folgenden Gründen nicht erforderlich: 

Sollte der Schuldnachlass ab 21.8.2003 erfolgt sein, bleibt der Berufung aus folgenden zwei 

Gründen der Erfolg versagt: 

1. Voraussetzung für das Vorliegen eines Sanierungsgewinnes ist die Sanierungseignung (oder 

Sanierungsfähigkeit). Gegen die Sanierungseignung spricht eine Betriebseinstellung nach der 

versuchten Sanierung, das Unterbleiben der Ertragsfähigkeit, das Eintreten weiterer Verluste, 

ein Missverhältnis zwischen den flüssigen Mitteln und der weiter bestehenden Schuldenlast 

(vgl Doralt/Heinrich, EStG8, § 36 Tz 27 sowie die dort angeführte Rechtsprechung des VwGH). 

Die Sanierungsmaßnahmen müssen geeignet sein, den Betrieb vor dem Zusammenbruch zu 

bewahren und wieder ertragsfähig zu machen (vgl nochmals Doralt/Heinrich, aaO, Tz 12). 

Die Sanierungseignung ist im Beschwerdefall nicht gegeben. Denn der Betrieb des Bw wurde 

in dem auf den Schuldnachlass folgenden Jahr endgültig eingestellt. Hinzu kommt das Miss-

verhältnis zwischen den flüssigen Mitteln und der weiter bestehenden Schuldenlast. Die Sa-

nierungsmaßnahme war daher nicht geeignet, den Betrieb vor dem Zusammenbruch zu be-

wahren und wieder ertragsfähig zu machen. 

2. § 36 Abs 2 EStG setzt weiters einen gerichtlichen Ausgleich oder einen Zwangsausgleich 

voraus. Die Begünstigung des § 36 Abs 2 EStG kommt nicht in sämtlichen Fällen, in denen ein 

Sanierungsgewinn vorliegt zur Anwendung, sondern bloß in Fällen eines gerichtlichen 

Ausgleiches oder eines Zwangsausgleiches (in diesem Sinne auch die ErläutRV 59 BlgNR 22. 

GP; weiters Doralt/Heinrich, aaO, Tz 10; Hofstätter/Reichel, EStG § 36 Tz 5).  

Im Streitfall liegt jedoch weder ein gerichtlicher Ausgleich noch ein Zwangsausgleich vor. 
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Die Anwendbarkeit des § 36 EStG scheitert daher im Streitfall aus den beiden angeführten 

Gründen.  

Sollte der Schuldnachlass vor dem 21.8.2003 erfolgt sein, ist der Berufung der Erfolg umso 

mehr versagt: 

Das BMF hat mit Erlass vom 16.7.1999, GZ. 14 0206/1-IV/14/99 (später eingearbeitet in die 

EStR 2000), unter Berufung auf § 206 lit b BAO angeordnet, dass von der Festsetzung von 

aus Sanierungsgewinnen entstehender Einkommensteuer insoweit Abstand zu nehmen ist, als 

die Abgabenansprüche durch die (sukzessive) Erfüllung der Ausgleichsquote nach Abschluss 

eines Zwangsausgleichs entstanden sind und den der Ausgleichsquote entsprechenden Betrag 

übersteigen. Voraussetzung für eine derartige Maßnahme sei, dass „abstrakt“ die 

Voraussetzungen für einen Sanierungsgewinn im Sinne des § 36 EStG 1988 idF vor BGBl Nr 

201/1996 vorliegen. In diesem Erlass werden die Finanzlandesdirektionen weiters „eingela-

den“, in Sanierungsfällen außerhalb eines Zwangsausgleichs die Finanzämter in Einzelfällen 

gemäß § 206 BAO anzuweisen, von der Abgabenfestsetzung in einer dem Erlass vergleichba-

ren Weise Abstand zu nehmen und bei derartigen Anweisungen darauf Bedacht zu nehmen, 

inwieweit die Sanierungsbedürftigkeit auf unangemessen hohe Entnahmen zurückzuführen ist 

bzw inwieweit sich die zur Sanierungsbedürftigkeit führenden Verluste bereits steuerlich aus-

gewirkt hätten. 

Mit „Änderungserlass 2001“ vom 28.12.2001, GZ. 06 0104/11-IV/6/01, (die „Änderung“ be-

zieht sich auf im Einzelnen genannte Randziffern der EStR 2000) wurden Fälle eines gerichtli-

chen Ausgleichs in die an die Finanzämter gemäß § 206 lit b BAO ergangene Weisung des 

BMF auf Nichtfestsetzung der Einkommensteuer in Sanierungsfällen einbezogen.  

§ 206 lit b BAO in der bei Erlassung es angefochtenen Bescheides anzuwendenden Fassung 

wendet sich nunmehr auch an die Finanzämter und lautet: 

„Die Abgabenbehörde kann von der Festsetzung von Abgaben ganz oder teilweise Abstand 
nehmen, … soweit im Einzelfall auf Grund der der Abgabenbehörde zur Verfügung stehenden 
Unterlagen und der durchgeführten Erhebungen mit Bestimmtheit anzunehmen ist, dass der 
Abgabenanspruch nicht durchsetzbar sein wird;“ 

Durch die Nichtanwendung der in den EStR 2000 vorgesehenen Möglichkeit zur Abstand-

nahme von der Festsetzung gemäß § 206 lit b BAO durch das Finanzamt kann der Bw jedoch 

in keinem Recht verletzt sein. 

Wie der VwGH bereits mehrmals im gegenständlichen Zusammenhang ausgesprochen hat, 

liegt eine Verletzung subjektiver Rechte des Abgabenpflichtigen bei Nichtbeachtung der der 

dargestellten Ausführungen der EStR nicht vor. Ob die angeführten Erlässe des BMF mit § 206 

BAO in Einklang stehen kann dabei ebenso dahin gestellt bleiben wie der Vorwurf, das 

Finanzamt habe zu Unrecht die Sanierungseignung des gegenständlichen Schuldnachlasses 
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verneint. Denn nach ständiger Rechsprechung des VwGH vermögen Erlässe der Finanzver-

waltung keine Rechte und Pflichten der Steuerpflichtigen zu begründen. Bei den EStR 2000, in 

welche die genannten Erlässe eingearbeitet wurden, handelt es sich mangels Kundmachung 

im Bundesgesetzblatt um keine beachtliche Rechtsquelle (zB VwGH 28.1.2003, 

2002/14/0139). Diese sind daher für den Unabhängigen Finanzsenat unbeachtlich.  

Hinzu kommt weiters, dass auch in den EStR 2000 Rz 1008 bzw nunmehr Rz 7253 selbst das 

Vorliegen eines gerichtlichen Ausgleiches oder Zwangsausgleiches sowie das abstrakte Vor-

liegen der Voraussetzungen für einen Sanierungsgewinn [iSd vor dem 21.8.2003 früheren] 

§ 36 EStG 1988 [idF vor BGBl Nr 201/1996] gefordert wird, nämlich insbesondere die Sanie-

rungsbedürftigkeit, die Sanierungsabsicht und die Sanierungsmöglichkeit. Damit sei insbe-

sondere Gewähr geleistet, dass nur fortbestehende Unternehmen unter den Anwendungsbe-

reich des § 206 lit b BAO fielen.  

Diese Voraussetzungen sind jedoch, wie oben dargestellt, im Streitfall nicht erfüllt. 

Die Berufung erweist sich damit insgesamt als unbegründet und war daher gemäß 

§ 289 Abs 2 BAO abzuweisen. 

Wien, am 21. Dezember 2007 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


